
Der Beherbergungs- oder 
Restaurationsbetrieb besteht 
bereits und wird wie bis anhin 
weitergeführt! 

Es ist das Formular „Gesuch um 
Erteilung einer Wirtschafts-
bewilligung“ zusammen mit den 
folgenden Unterlagen einzureichen: 
- Strafregisterauszug 
- Nachweis Wirteprüfung 
- Arbeitsvertrag (wenn angestellt) 
- Kopie Ausländerausweis  

Die Wirtschaftsbewilligung wird durch 
unsere Abteilung ausgestellt, sobald 
die aufgeführten Unterlagen 
eingereicht sind. 
 
Die jährlichen Abgaben betragen  
Fr. 200.-- bis Fr. 4‘000.-- für 
Restaurationsbetriebe und 
Fr. 300.-- bis Fr. 5‘000.– für 
Beherbergungsbetriebe. 

Es entsteht ein neuer 
Beherbergungs- oder 
Restaurationsbetrieb! 

 

Bei der Standortgemeinde sind ein 
Baugesuch mit vermassten 
Grundrissplänen, ein Situationsplan 
und ein Konzept einzureichen.   

Auflagen: 
- Raumhöhe Ø 2,30 m im Licht 
- Zu- und Abluftanlage (mind. 20 – 40 
  m3 pro Quadratmeter und Std.) 
- Toilettenanlage und Handwasch- 
   einrichtungen in genügender  
   Anzahl. 
   Mindestens ein rollstuhlgängiges 
   Klosett. 
- Behindertengerechter Zugang 

Sobald die Baubewilligung erteilt ist, 
ist nach der Fertigstellung mit 
unserer Abteilung rechtzeitig ein 
Termin für die Abnahme zu 
vereinbaren. 

Beherbergungsbetriebe sind: Hotel, Motel, Gasthaus, Pension 
Restaurationsbetrieb sind:  Restaurant, Café, Bar 

Die Öffnungszeiten sind max. von 05.00 Uhr bis 00.30 Uhr.  
Für längere Öffnungszeiten muss ein Gesuch gestellt werden.  
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